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Änderungen der Spielordnung 
 

§ 3c 
Vertragsspieler 

(1) Beabsichtigt ein Verein, einen Vertragsspieler zu verpflichten, so muss dieser Verein vor 
der Aufnahme von Verhandlungen mit dem Spieler dessen Verein schriftlich von seiner 
Absicht in Kenntnis setzen. Ein Vertragsspieler darf einen Vertrag mit einem anderen 
Verein nur abschließen, wenn sein Vertrag mit dem bisherigen Verein abgelaufen ist oder 
in den folgenden sechs Monaten ablaufen wird. Ein Verstoß gegen diese Bestimmung wird 
als unsportliches Verhalten geahndet.  
Auf Vertragsspieler finden die Vorschriften für Amateure Anwendung, soweit nachstehend 
nichts anderes bestimmt ist. 
 

(2) Verträge mit Vertragsspielern bedürfen der Schriftform, müssen den Voraussetzungen des 
§ 3a Abs. 2 entsprechen und dürfen keine Vereinbarungen enthalten, die gegen die Satzung 
und Ordnungen des DFB, des Norddeutschen Fußball-Verbandes und des NFV verstoßen. 
Ist ein Spielervermittler an Vertragsverhandlungen beteiligt gewesen, ist dessen Name in 
allen maßgebenden Verträgen aufzuführen. 
Verträge mit Vertragsspielern müssen eine Laufzeit bis zum Ende eines Spieljahres (30.06.) 
haben. Die Laufzeit soll für Spieler über 18 Jahre auf höchstens 5 Jahre begrenzt werden. 
Für Spieler unter 18 Jahre beträgt die maximale Laufzeit eines Vertrages 3 Jahre.  
Der Abschluss ist während eines Spieljahres auch für die laufende Spielzeit möglich.  
Voraussetzung für die Wirksamkeit zukünftiger Verträge ist, dass sie die nächste Spielzeit 
zum Gegenstand haben. 
 
Für die Wechselperioden der Spieljahre 2019/2020 und 2020/2021 gilt: 
Es können Abweichungen von dem in Abs. 2 genannten Stichtag (30.06.) zugelassen 
werden, sofern das Ende des Spieljahres 2019/2020 nicht auf den 30.06.2020 fällt. 
 

(3) Die Vereine und die Spieler sind verpflichtet, Vertragsabschlüsse, Änderungen sowie die 
Verlängerung von Verträgen der Geschäftsstelle des NFV unverzüglich nach Abschluss, 
Änderung bzw. Verlängerung durch Zusendung einer Ausfertigung des Vertrages 
anzuzeigen. Eine Registrierung der angezeigten Verträge findet nur statt, wenn diese die 
vom Verein an den Spieler zu leistende Vergütung oder andere geldwerte Vorteile in Höhe 
von mindestens 250,- € monatlich ausweisen. Eine weitergehende inhaltliche Prüfung durch 
den NFV findet nicht statt. 
Eine vorzeitige Vertragsbeendigung durch einvernehmliche Auflösung oder fristlose 
Kündigung ist dem NFV unverzüglich anzuzeigen. Für eine Anerkennung im Rahmen eines 
Vereinswechsels (insbesondere gemäß § 7a Abs. 1 Ziffer 3 der NFV-Spielordnung) muss 
eine einvernehmliche Vertragsauflösung spätestens bis zum Ende der jeweiligen 
Wechselperiode beim NFV eingegangen sein. 
Nicht unverzüglich vorgelegte bzw. angezeigte Vertragsabschlüsse, Vertragsänderungen, 
Vertragsverlängerungen oder Vertragsbeendigungen können im Rahmen des 
Vereinswechselverfahrens nicht zu Gunsten des abgebenden bzw. des aufnehmenden 
Vereins anerkannt und berücksichtigt werden. 
Abschlüsse, Verlängerungen und Auflösungen von Verträgen werden vom NFV mit dem 
Datum des Vertragsbeginns und der Vertragsbeendigung in geeigneter Weise in den 
amtlichen Verbandsmitteilungen oder im Internet veröffentlicht. 
Auch die übrigen Daten der Verträge dürfen vom NFV im Rahmen der Spielerverwaltung 
genutzt und Dritten gegenüber offengelegt werden. Das gilt nicht für Angaben über 
Vergütungen und andere geldwerte Leistungen. 
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Vertragliche Beziehungen zwischen dem Spieler und NFV werden nicht begründet. 
 

(4) Sofern der Abschluss eines Vertrages angezeigt wurde, kann für die Dauer des Vertrages 
eine Spielerlaubnis nur für den Verein erteilt werden, mit dem der betreffende Spieler den 
Vertrag abgeschlossen hat.  

 
Bei einem aufgrund eines Vertragsabschlusses erfolgten Vereinswechsel ist der 
aufnehmende Verein verpflichtet, rechtzeitig einen Antrag auf Spielerlaubnis beim NFV 
vorzulegen.  
Mit Beginn des wirksam angezeigten Vertrages erlischt eine bis dahin geltende 
Spielerlaubnis für einen anderen Verein.  
 
Für die Wechselperiode I des der Kalenderjahres 2020 und 2021 gilt:  
Mit Beginn eines bereits wirksam angezeigten Vertrages erlischt eine bis dahin geltende 
Spielerlaubnis für den bisherigen Verein nicht, wenn aufgrund der Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie der Vertrag mit dem bisherigen Verein fortbesteht, insbesondere 
verlängert wurde, um die noch ausstehenden Pflichtspiele des Spieljahres 2019/2020 bei 
dem bisherigen Verein absolvieren zu können. Eine bereits erteilte Spielerlaubnis für den 
aufnehmenden Verein ruht bis zur Beendigung des Vertrages mit dem bisherigen Verein, 
längstens aber bis zum Ablauf des Tages des letzten Pflichtspiels des bisherigen Vereins in 
dem Spieljahr 2019/2020. Mit dem Beginn der Spielerlaubnis für den aufnehmenden Verein 
endet die Spielerlaubnis für den bisherigen Verein. 
 
Endet ein Vertragsverhältnis eines Spielers bei seinem Verein durch Zeitablauf und will der 
Spieler als Amateur für seinen bisherigen Verein weiterspielen, muss eine entsprechende 
Spielerlaubnis als Amateur beim NFV beantragt werden. 
 

(5) Bei einem Vereinswechsel gilt für den Vertragsspieler § 7 a der NFV-Spielordnung. 
 
(6) Im Übrigen finden die Bestimmungen des § 6 NFV-Spielordnung Anwendung. Die 

Erteilung der Spielerlaubnis für den neuen Verein setzt voraus, dass der Vertrag beim 
abgebenden Verein beendet ist. Ist dies nicht durch Zeitablauf geschehen, hat der Spieler 
seine Beendigung nachzuweisen, was durch Vorlage eines Aufhebungsvertrages, 
rechtskräftigen Urteils oder gerichtlichen Vergleichs zu geschehen hat.  

 
(7) Eine rechtswirksame vorzeitige Vertragsbeendigung – gleich aus welchem Grund – hat das 

sofortige Erlöschen der Spielerlaubnis zur Folge. Bei der Erteilung einer neuen 
Spielerlaubnis ist § 7a Abs. 8 zu beachten.  
Die Spielerlaubnis eines Vertragsspielers erlischt im Übrigen erst bei Ende des Vertrages, 
ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der Abmeldung. Eine Abmeldung während eines 
laufenden Vertrages kann hinsichtlich eines zukünftigen Vereinswechsels als Amateur nur 
dann anerkannt werden, wenn der Spieler nach der Abmeldung nicht mehr gespielt hat. 
 
Für das Spieljahr 2019/2020 gilt: 
Eine rechtswirksame vorzeitige Vertragsbeendigung und ein damit einhergehender 
Wechsel in den Amateurstatus lässt die Spielerlaubnis für den bisherigen Verein unberührt. 
 

(8) Verträge können auch mit A-Junioren bzw. B-Juniorinnen des älteren Jahrgangs 
abgeschlossen werden. Für A-Junioren des jüngeren Jahrgangs gilt dies nur, wenn sie einer 
DFB-Auswahl oder der Auswahl eines Landesverbandes angehören oder eine 
Spielerlaubnis für einen Verein bzw. eine Kapitalgesellschaft der Lizenzligen besitzen.  
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Im Übrigen gilt für A- und B-Junioren im Leistungsbereich der Leistungszentren der 
Lizenzligen § 22 Nr. 7 DFB-Spielordnung.  
 

(9) Schließt ein Spieler für die gleiche Spielzeit mehrere Verträge als Vertragsspieler 
und/oder Lizenzspieler, so wird die Spielerlaubnis für den Verein erteilt, dessen Vertrag 
zuerst beim NFV angezeigt worden ist (Eingangsstempel). Verträge, die unter 
Nichtbeachtung der Vorschrift des Abs. 1 Satz 2 abgeschlossen wurden, werden bei der 
Erteilung der Spielberechtigung nicht berücksichtigt. Bei Streitigkeiten über die Frage, für 
welchen Verein die Spielerlaubnis zu erteilen ist, sind zuständig 

 
a) in erster Instanz: 

falls die Vereine beide dem NFV angehören, das Oberste Verbandssportgericht, 
falls die Vereine beide dem Norddeutschen Fußball-Verband angehören, das 
Verbandsgericht des Norddeutschen Fußball-Verbandes, 
in allen übrigen Fällen das Sportgericht des DFB. 

 
b) als Berufungsinstanz: 

das Bundesgericht des DFB. 
Mit dem Antrag auf Erteilung der Spielerlaubnis hat der Spieler zu versichern, dass er 
keine anderweitige Bindung als Vertragsspieler und/oder Lizenzspieler eingegangen ist. 
Bei Abschluss von mehreren Verträgen für die gleiche Spielzeit, ist der Spieler wegen 
unsportlichen Verhaltens zu bestrafen. Dies gilt auch für jeden anderen Versuch, sich 
der durch den Vertrag eingegangenen Bindung zu entziehen.  
Die Regelung gilt entsprechend, wenn ein Spieler mehrere Verträge mit Vereinen und 
Tochtergesellschaften geschlossen hat.  
 

(10) Die Spielerlaubnis als Vertragsspieler darf erst nach Vorlage eines Aufenthaltstitels zum 
Zweck der Beschäftigung erteilt werden, der ihm die berufliche Tätigkeit als Fußballspieler 
gestattet. Die Spielerlaubnis darf nur bis zum Ende der Spielzeit (30.06.) erteilt werden, 
die von der Laufzeit des Aufenthaltstitels vollständig umfasst wird. Dies trifft auch auf 
Spieler aus den Ländern zu, die zum 01.05.2004 der EU beigetreten sind, solange für das 
betreffende Land die Arbeitnehmerfreizügigkeit noch nicht gewährt wurde. 
Dieser Absatz findet keine Anwendung auf rechtmäßig beschäftigte Vertragsspieler, die 
Staatsangehörige eines Landes sind, das mit der EU ein Abkommen geschlossen hat, durch 
das eine Gleichbehandlung von Staatsangehörigen dieses Landes hinsichtlich der 
Arbeitsbedingungen, der Entlohnung oder der Entlassung mit Staatsangehörigen eines 
Mitgliedstaates der EU gewährt wird.  
 

(11) Ein Lizenzspieler oder Vertragsspieler eines Lizenzvereins oder eines Vereins der 3. Liga 
oder eine Vertragsspielerin der Frauen-Bundesliga oder der 2. Frauen-Bundesliga kann an 
einen anderen Verein als Lizenz- oder Vertragsspieler ausgeliehen werden. Über die 
Ausleihe ist eine schriftliche Vereinbarung zwischen dem Spieler und den beiden 
betroffenen Vereinen zu treffen. Im Übrigen gilt § 22 DFB-SpO.  
Die Ausleihe muss sich mindestens auf die Zeit zwischen zwei Wechselperioden beziehen. 
Voraussetzung ist weiterhin, dass eine vertragliche Bindung mit dem ausleihenden Verein 
auch nach dem Ende der Ausleihe besteht. 
Die Ausleihe eines Spielers zu einem anderen Verein stellt einen Vereinswechsel dar. Die 
Rückkehr des Spielers nach Ablauf der Ausleihfrist zum ausleihenden Verein stellt 
ebenfalls einen Vereinswechsel dar und ist nur in den Wechselperioden I und II möglich.  
Im Übrigen gelten für den Vereinswechsel im Rahmen der Ausleihe die §§ 23 ff DFB-SpO. 
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Ein Verein, der einen Spieler ausgeliehen hat, darf diesen nur dann zu einem dritten Verein 
transferieren, wenn dazu die schriftliche Zustimmung des ausleihenden Vereins und des 
Spielers vorliegt.  
 

(12) Die Bestimmungen gelten bei Vertragsspielern von Tochtergesellschaften entsprechend. 
Erforderliche Erklärungen und Anzeigen gegenüber dem Verband sind von Verein, 
Tochtergesellschaft und Spieler gemeinsam abzugeben.  

 
 
Begründung: 
Für die Saisonverlängerung muss eine Anpassung der Laufzeit für die Vertragsspieler erfolgen, 
damit diese mit einer entsprechenden Anzeige der Verlängerung des Vertrages über den 30.06. 
hinaus auch noch am Spielbetrieb ihrer Mannschaften teilnehmen können. 

 
 
 

§ 7 
Wartefristen bei Vereinswechseln von Amateuren 

(1) Wechselperioden (Registrierungsperioden im Sinne der FIFA) 
Ein Vereinswechsel eines Amateurs kann grundsätzlich nur in zwei Wechselperioden 
stattfinden: 
 
vom 1. Juli bis zum 31. August (Wechselperiode I). Lässt die FIFA davon abweichende 
Ausnahmen zu, beschließt der DFB-Vorstand die erforderlichen Regelungen. 
vom 1. Januar bis zum 31. Januar (Wechselperiode II). Lässt die FIFA davon abweichende 
Ausnahmen zu, beschließt der DFB-Vorstand die erforderlichen Regelungen. 
 
Ein Amateur kann sowohl in der Wechselperiode I als auch in der Wechselperiode II einen 
Vereinswechsel vornehmen, in der Wechselperiode II jedoch nur mit Zustimmung.  
 

(2) Spielerlaubnis für Pflichtspiele 
 
(2.1)Wechselperiode I: 

  Abmeldung bis zum 30. Juni und Eingang des Antrags auf Spielerlaubnis bis zum 31.  
  August 
 
a) Der NFV erteilt die Spielerlaubnis für Pflichtspiele ab Eingang des Antrages auf 

Spielerlaubnis, jedoch frühestens ab dem 1. Juli, wenn der abgebende Verein dem 
Vereinswechsel zustimmt oder der aufnehmende Verein die Zahlung des in Abs. 2.1b 
festgelegten Entschädigungsbetrags nachweist, im Übrigen zum 1. November. Nach 
diesem Zeitpunkt bedarf es keiner Zustimmung des abgebenden Vereins. 
Nimmt ein Spieler mit seiner Mannschaft an noch ausstehenden Pflichtspielen nach dem 
30. Juni teil und meldet er sich innerhalb von sieben Tagen nach Abschluss des 
Wettbewerbs oder dem Ausscheiden seines Vereins aus diesem Wettbewerb ab, so gilt 
der 30. Juni als Abmeldetag. 
 
Für die Wechselperiode des Spieljahres 2020/2021 gilt: 
Der NFV erteilt die Spielerlaubnis für Pflichtspiele ab Eingang des vollständigen 
Antrages auf Spielerlaubnis frühestens ab dem 22. Juli 2021. 
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b) Bei Abmeldung des Spielers zum 30. Juni und Eingang des Antrages auf Spielerlaubnis 
bis zum 31. August kann die Zustimmung des abgebenden Vereins bis zum 31. August 
durch den Nachweis der Zahlung der nachstehend festgelegten Entschädigung ersetzt 
werden. 
Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach der Spielklassenzugehörigkeit der ersten 
Mannschaft des aufnehmenden Vereins in dem Spieljahr, in dem die Spielerlaubnis für 
Pflichtspiele erteilt wird. Bei einem Vereinswechsel nach dem 1. Mai gilt die 
Spielklasse der neuen Saison.  
 

Die Höhe der Entschädigung beträgt 
Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga 5.000,– Euro 
4. Spielklassenebene (Regionalliga) 3.750,– Euro 
5. Spielklassenebene (Oberliga Niedersachsen) 2.500,– Euro 
6. Spielklassenebene (Landesliga) 1.500,- Euro 
7. Spielklassenebene (Bezirksliga) 750,– Euro 
8. Spielklassenebene (Kreisliga) 500,– Euro 
ab der 9. Spielklassenebene (1. Kreisklasse und darunter) 250,- Euro 

 
Die Höhe der Entschädigung beträgt 

1. Frauen-Spielklasse (Bundesliga) 2500,– Euro 
2. Frauen-Spielklasse (2. Bundesliga) 1000,– Euro 
3. Frauen-Spielklasse  500,– Euro 
unterhalb der 3. Frauen-Spielklasse 250,– Euro 

 
Bei den festgelegten Entschädigungsbeträgen handelt es sich um Nettobeträge. 
Dies gilt auch für frei vereinbarte Entschädigungsbeträge. Sofern bei dem abgebenden 
Verein Umsatzsteuer anfällt, hat dieser eine Rechnung mit Umsatzsteuer-Ausweis 
auszustellen. 
 

a) Wechselt ein Spieler zu einem Verein, dessen erste Mannschaft in einer niedrigeren 
Spielklasse spielt, errechnet sich die Entschädigung als Mittelwert der vorstehenden 
Beträge der Spielklasse der ersten Mannschaft des abgebenden und des aufnehmenden 
Vereins in der neuen Saison. 

 
b) Der Entschädigungsbetrag erhöht sich um 50% für einen wechselnden Spieler, der das 17. 

Lebensjahr, aber noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet hat, und der die letzten drei Jahre 
vor dem Wechsel ununterbrochen als Spieler bei dem abgebenden Verein ausgebildet wurde 
und gespielt hat. Stichtag ist der 01.07. des Spieljahres, für das die Spielerlaubnis erteilt 
wird. 

 
e)  Hatte der aufnehmende Verein bei einem Vereinswechsel vor der Saison im ablaufenden 

Spieljahr keine eigene A-, B- oder C-Juniorenmannschaft (11er-Mannschaft) für die 
Teilnahme an Meisterschaftsspielen des NFV gemeldet, erhöht sich der 
Entschädigungsbetrag um 50 Prozent.  
Insgesamt 15 A-Junioren, B- oder C-Juniorinnen / Junioren eines an einem 
Jugendförderverein oder einer zugelassenen Juniorenspielgemeinschaft beteiligten 
Stammvereins gelten als vereinseigene Juniorenmannschaft.  
Für die Regelung ist maßgebend, ob der aufnehmende Verein im gesamten abgelaufenen 

Spieljahr am Spielbetrieb teilgenommen hat.  
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f)  Der Entschädigungsbetrag reduziert sich um 50 Prozent, wenn die Spielerlaubnis des 
wechselnden Spielers für Freundschaftsspiele des abgebenden Vereins (einschließlich 
Juniorenmannschaften) weniger als 18 Monate bestanden hat. 

 
g)  Zwei Erhöhungstatbestände erhöhen den Entschädigungsbetrag um 100 Prozent. Treffen 

zwei Erhöhungstatbestände und ein Ermäßigungstatbestand zusammen, erhöht sich der 
ursprüngliche Entschädigungsbetrag um 50 Prozent. Treffen ein Erhöhungstatbestand und 
ein Ermäßigungstatbestand zusammen, gelten die unter Abs. 2.1b festgelegten 
Höchstbeträge.  
Die Bestimmungen von Abs. 2.1d, e und f gelten nicht beim Vereinswechsel von 
Spielerinnen. 
 

h) Abweichende schriftliche Vereinbarungen der beteiligten Vereine sind möglich. 
Abweichende schriftliche Vereinbarungen zwischen dem abgebenden Verein und dem 
Spieler sind ebenfalls möglich, jedoch dürfen die festgelegten Höchstbeträge nicht 
überschritten werden. 

 
(2.2)Wechselperiode II: 

Abmeldung in der Zeit zwischen dem 1. Juli und dem 31. Dezember und Eingang des 
Antrages auf Spielerlaubnis bis zum 31. Januar.  
Stimmt der abgebende Verein dem Vereinswechsel zu, wird die Spielerlaubnis für 
Pflichtspiele ab Eingang des Antrages auf Spielerlaubnis, jedoch frühestens zum 1. Januar 
erteilt. 
Stimmt der abgebende Verein dem Vereinswechsel nicht zu, kann die Spielerlaubnis für 
Pflichtspiele erst zum 1. November des folgenden Spieljahres erteilt werden. Dabei darf die 
maximale Wartefrist von 6 Monaten, berechnet ab dem letzten Pflichtspieleinsatz, nicht 
überschritten werden.  
 

(3) Spielerlaubnis für Freundschaftsspiele 
Ab dem Tag des Eingangs der vollständigen Vereinswechselunterlagen ist der Spieler für 
Freundschaftsspiele seines neuen Vereins spielberechtigt. 
 

(4) Einsatz in Auswahlmannschaften 
Wartefristen hindern nicht den Einsatz eines Spielers in Auswahlmannschaften des DFB, 
des Norddeutschen Fußball-Verbandes oder des NFV. 
 

Für die Wechselperioden der Spieljahre 2019/2020 und 2020/2021 gilt: 
Der Verbandsvorstand kann durch Beschluss abweichende Regelungen zu den in den Absätzen 
2.1 a), 2.1 b) und 2.2 genannten Stichtagen und Daten treffen und abweichend von Absatz 1eine 
dritte Wechselperiode (Sonderwechselperiode) für Amateure mit einer Höchstdauer von einem 
Monat einführen. Zudem kann der Verbandsvorstand beschließen, ob bei Vereinswechseln die 
im Regelfall für Wechselperiode I oder die im Regelfall für die Wechselperiode II geltenden 
Bestimmungen zur Anwendung kommen.  

 
 
 

§ 19 
Spieljahr 

Das Spieljahr beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres und endet mit dem 30. Juni des folgenden 
Jahres. Die Durchführung von Spielen jeglicher Art am Karfreitag ist untersagt. 
Besonderheiten für den Jugendspielbetrieb ergeben sich aus der Jugendordnung. 
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Für die Spieljahre 2019/2020 und 2020/2021 gilt: 
Sofern Spielansetzungen über den 30. Juni 2020 hinaus notwendig werden, um das Spieljahr 
abschließen zu können, kann der Verbandsvorstand abweichende Regelungen für das Ende des 
Spieljahres und den Beginn des folgenden Spieljahres 2020/2021 beschließen.  
 

 
 

§ 31 
Wertung der Spiele 

(1) Punktspiele werden nach Punkten gewertet. Das gewonnene Spiel wird mit drei Punkten für 
die siegreiche, das unentschiedene mit einem Punkt für jede Mannschaft gewertet. Für jede 
Staffel hat die spielleitende Stelle eine Tabelle zu führen, die am Ende der Serie 
bekanntzugeben ist und die die Grundlage für den Auf- und Abstieg bildet. Sieger (Meister) 
in ihrer Staffel ist die Mannschaft, die die meisten Gewinnpunkte erzielt hat. 
 
Für die Spielzeitjahre 2019/2020 und 2020/2021 gilt: 
Kann die Spielserie aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie nicht zu Ende 
gespielt werden, kann die Abschlusstabelle anhand der sog. Quotientenregelung ermittelt 
werden. 

 
(2) Als zulässiger Rechtsbehelf gegen die Bekanntgabe der Tabelle ist die Anrufung (§ 15 

RuVO) gegeben. 
 
 
 
 
 

Änderungen der Jugendordnung 
 

§ 3 
Altersklasseneinteilung 

(1) Die Junioren spielen in Altersklassen. Stichtag für die Einteilung in die Altersklassen ist der 
1. Januar eines jeden Jahres. 
Diese Altersklassen gelten auch für die Juniorinnen (s. Anhang 1 SpO) 

 
Die Fußballjugend spielt in folgenden Altersklassen: 
A-Junioren:  A-Junioren (U18 / U19) einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr, in 

dem das Spieljahr beginnt, das 17. oder 18. Lebensjahr vollenden oder 
vollendet haben, 

B-Junioren: B-Junioren (U16 / U17) einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr, in 
dem das Spieljahr beginnt, das 15. oder 16. Lebensjahr vollenden oder 
vollendet haben, 

C-Junioren: C-Junioren (U14 / U15) einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr, in 
dem das Spieljahr beginnt, das 13. oder 14. Lebensjahr vollenden oder 
vollendet haben, 

D-Junioren: D-Junioren (U12 / U13) einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr, in 
dem das Spieljahr beginnt, das 11. oder 12. Lebensjahr vollenden oder 
vollendet haben,  
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E-Junioren: E-Junioren (U10 / U11) einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr, in 
dem das Spieljahr beginnt, das 9. oder 10. Lebensjahr vollenden oder 
vollendet haben, 

F-Junioren: F-Junioren (U8 / U9) einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr, in dem 
das Spieljahr beginnt, das 7. oder 8. Lebensjahr vollenden oder vollendet 
haben, 

G-Junioren: G-Junioren (U6 / U7) einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr, in dem 
das Spieljahr beginnt, noch nicht das 7. Lebensjahr vollenden oder vollendet 
haben. 

 
 
Für die Spieljahre 2019/2020 und 2020/2021 gilt: 
Juniorinnen und Junioren bleiben auch dann noch für ihre jeweilige Altersklasse des Spieljahres 
2019/2020 spielberechtigt, wenn Pflichtspiele ihrer Mannschaft nach dem 30.06.2020 
stattfinden. 
 
 
 

§ 7 
Wartefristen bei Vereinswechseln 

(1) Der Vereinswechsel eines Junioren / einer Juniorin kann grundsätzlich nur in 2 
Wechselperioden stattfinden: 

 
- vom 01.07. bis 31.08. (Wechselperiode I) 
- vom 01.01. bis 31.01. (Wechselperiode II)  

 
(2) Die Wartefristen bei einem Vereinswechsel sind wie folgt geregelt: 
a) Wechselperiode I: Abmeldung bis 30.06. und Antragseingang bis 31.08. Für den Fall, dass 

eine ordnungsgemäße Abmeldung bis zum 30. Juni erfolgt und der Antrag auf Erteilung 
einer Spielerlaubnis bis zum 31. August bei der Passstelle eingegangen ist, erteilt der NFV 
die Spielerlaubnis für Pflichtspiele des neuen Spieljahres ab Eingang der vollständigen 
Antragsunterlagen, jedoch frühestens ab dem 1. Juli. 
In den Fällen der Zustimmungsverweigerung zum Vereinswechsel gemäß § 6 Abs. 2 JO 
wird die Spielerlaubnis für Pflichtspiele zum 1. November erteilt. 

 
Hiervon abweichend kann die Zustimmung zum Vereinswechsel durch den Nachweis der 
Zahlung einer Ausbildungs- und Förderungsentschädigung gemäß nachstehender Regelung 
ersetzt werden: 
 
Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach der Spielklassenzugehörigkeit der ersten 
Herren- bzw. Frauenmannschaft des aufnehmenden Vereins in dem Spieljahr, in dem die 
Spielerlaubnis für Pflichtspiele erteilt wird. Bei einem Vereinswechsel, der nach dem 1. 
Mai vollzogen wird, gilt die Spielklasse der neuen Saison sowie die Altersklasse des 
Spielers / der Spielerin, der er / sie in der neuen Saison angehört.  
 
Die Höhe der Entschädigung bemisst sich bei Spielern/Spielerinnen der D-
Junioren/Juniorinnen des älteren Jahrganges bis zu den A-Junioren/B-Juniorinnen des 
jüngeren Jahrganges nach einem Grundbetrag sowie einem Betrag pro angefangenem 
Spieljahr (Spieljahre in den Altersklassen der G-, F- und E-Junioren / Juniorinnen werden 
nicht berücksichtigt), in welchem der Spieler/die Spielerin dem abgebenden Verein 
angehört hat.  
 



9 
 

Für A-Junioren des älteren Jahrgangs und B-Juniorinnen des älteren Jahrgangs gelten im 
Falle des Vereinswechsels die Entschädigungsregelungen für Herren und Frauen gemäß § 
7 Abs. 2b NFV-SpO.  
 
Es ergeben sich folgende Berechnungen für die jeweiligen Altersklassen:  
 

Junioren: 
Spielklasse Grundbetrag 

Jüngere A- und 
B- Junioren 

Grundbetrag 
C- und ältere 
D-Junioren 

Betrag pro 
angefangenem 
Spieljahr 

Bundesliga 2500,00 Euro 1500,00 Euro 200,00 Euro 
2. Bundesliga 1500,00 Euro 1000,00 Euro 150,00 Euro 
3. Liga 1250,00 Euro 750,00 Euro 125,00 Euro 
4. Spielklassenebene 
    (Regionalliga) 

1.000,00 Euro 500,00 Euro 100,00 Euro 

5. Spielklassenebene 
    (Oberliga Niedersachsen) 

750,00 Euro 400,00 Euro 50,00 Euro 

6. Spielklassenebene 
    (Landesliga)  

500,00 Euro 300,00 Euro 50,00 Euro 

7. Spielklassenebene  
    (Bezirksliga) 

400,00 Euro 200,00 Euro 50,00 Euro 

8. Spielklassenebene  
    (Kreisliga) 

300,00 Euro 150,00 Euro 50,00 Euro 

9. Spielklassenebene  
    (1. Kreisklasse) 

200,00 Euro 100,00 Euro 25,00 Euro 

10. Spielklassenebene  
      (2. Kreisklasse) 

100,00 Euro 50,00 Euro 25,00 Euro 

ab 11. Spielklassenebene  
(3. Kreisklasse und  
 darunter) 

50,00 Euro 25,00 Euro 25,00 Euro 

 
 
Juniorinnen: 

Spielklasse Grundbetrag 
B-Juniorinnen 
(jüngerer 
Jahrgang) 

Grundbetrag 
C- und ältere 
D-Juniorinnen 

Betrag pro 
angefangenem 
Spieljahr 

Frauen-Bundesliga 750,00 Euro 300,00 Euro 150,00 Euro 
2. Frauen-Bundesliga 350,00 Euro 200,00 Euro 100,00 Euro 
3. und 4. Spielklassenebene  
    (Regional- und Oberliga  
    Niedersachsen) 

200,00 Euro 100,00 Euro 50,00 Euro 

ab 5. Spielklassenebene  
(Landesliga und darunter) 

100,00 Euro 50,00 Euro 25,00 Euro 

 
 
Bei Vereinen ohne Herren- bzw. Frauenmannschaft ist bei der Berechnung der 
Ausbildungsentschädigung grundsätzlich der jeweils niedrigste Grundbetrag der 
vorstehend abgedruckten Tabelle (50,- € bzw. 25,- €) zugrunde zu legen. In 
Ausnahmefällen, insbesondere bei der Verpflichtung eines leistungsstarken Spielers / 
Spielerin durch einen höherklassigen Verein, kann der Vorsitzende des 
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Verbandsjugendausschusses einen hiervon abweichenden angemessenen Betrag 
festsetzen.  
 
 
Für die Wechselperiode des Spieljahres 2020/2021 gilt: 
Der NFV erteilt die Spielerlaubnis für Pflichtspiele ab Eingang des vollständigen 
Antrages auf Spielerlaubnis frühestens ab dem 22. Juli 2021. 

 
b) Wechselperiode II: Abmeldung 01.07. bis 31.12. und Antragseingang 01.01. bis 31.01. Für 

den Fall, dass die Abmeldung in der Zeit zwischen dem 01.07. und 31.12. erfolgt ist und 
der Antrag auf Erteilung der Spielerlaubnis zwischen dem 01.01. und 31.01. bei der 
Passstelle eingeht, wird die Spielerlaubnis mit dem Tag des Eingangs der vollständigen 
Antragsunterlagen erteilt. 
 
In den Fällen der Zustimmungsverweigerung zum Vereinswechsel gemäß § 6 Abs. 2 JO 
wird die Spielerlaubnis für Pflichtspiele maximal mit 6-Monats-Frist nach dem Tag des 
letzten Pflichtspieleinsatzes erteilt. 
 

c) Vereinswechsel außerhalb der Wechselperioden I und II  
In allen anderen Fällen kann die Spielerlaubnis für Pflichtspiele im laufenden Spieljahr 
ausschließlich unter den Voraussetzungen des § 9 Jugendordnung erteilt werden, wobei die 
max. Wartefristen, berechnet ab dem letzten Einsatz in einem Pflichtspiel, gemäß § 6 Abs. 
3 JO nicht überschritten werden dürfen. 
 

d) Die Spielerlaubnis für Freundschaftsspiele wird in allen Fällen ab dem Tag des Eingangs 
der vollständigen Antragsunterlagen mit sofortiger Wirkung erteilt. 
 

e) Ist der  Junior/die Juniorin Vertragsspieler /-in, gelten die §§ 3a bis 3d und die §§ 7a und 7c 
der NFV-Spielordnung. 

 
(3) Die Spielerlaubnis für den bisherigen Verein endet mit dem Tag der Abmeldung. 
 
(4) Die Wartefrist entfällt, wenn ein Junior / eine Juniorin während des Laufes einer Wartefrist 

nur in Freundschaftsspielen mitgewirkt hat und zu seinem/ ihrem bisherigen Verein 
zurückkehrt. 

 
(5) Nimmt ein Junior / eine Juniorin mit seiner / ihrer Mannschaft an der Endrunde um die 

Deutsche A- oder B-Juniorenmeisterschaft, um den DFB-Junioren-Vereinspokal und/oder 
an Meisterschafts- oder Pokalspielen auf Landesverbands- bzw. Regionalebene teil und 
meldet er sich innerhalb von sieben Tagen nach Ausscheiden seines Vereins aus dem 
entsprechenden Wettbewerb bzw. nach Beendigung der jeweiligen Meisterrunde ab, so 
dürfen ihm hieraus trotz sonstigen Fristablaufes bei einem Vereinswechsel keine Nachteile 
erwachsen. 

 
Für die Wechselperioden der Spieljahre 2019/2020 und 2020/2021 gilt: 
Der Verbandsvorstand kann durch Beschluss abweichende Regelungen zu den in den 
Absätzen 2 a) und 2 b) genannten Stichtagen und Daten treffen und abweichend von Absatz 
1 eine dritte Wechselperiode (Sonderwechselperiode) für Amateure mit einer Höchstdauer 
von einem Monat einführen. Zudem kann der Verbandsvorstand beschließen, ob bei 
Vereinswechseln die im Regelfall für Wechselperiode I oder die im Regelfall für die 
Wechselperiode II geltenden Bestimmungen zur Anwendung kommen. 
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§ 15 
Spieljahr 

(1) Das Spieljahr beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres und endet mit dem 30. Juni des folgenden 
Jahres. 
 
Für die Spieljahre 2019/2020 und 2020/2021 gilt: 
Sofern Spielansetzungen über den 30. Juni 2020 hinaus notwendig werden, um das 
Spieljahr abschließen zu können, kann der Verbandsvorstand abweichende Regelungen für 
das Ende des Spieljahres und den Beginn des folgenden Spieljahres 2020/2021 
beschließen.  
 

(2) Am 1. Weihnachtstag, am Neujahrstag und am Karfreitag dürfen keine Spiele ausgetragen 
werden. 

 
(3) Pflichtspiele können am Sonnabend, Sonntag bzw. aus zwingenden Gründen auch an 

anderen Tagen angesetzt werden. Spielverlegungen können nur im Einvernehmen zwischen 
den beteiligten Vereinen und mit Zustimmung der spielleitenden Instanz vorgenommen 
werden. 

 
(4) Mit Zustimmung der beteiligten Vereine und der spielleitenden Instanz können Spiele auch 

unter Flutlicht angesetzt und ausgetragen werden. Spiele, die bei Tageslicht begonnen 
haben und deren Durchführung später durch hereinbrechende Dunkelheit gefährdet werden, 
sollen unter Flutlicht zu Ende gespielt werden. Sie gelten nicht als Flutlichtspiele. 

 
 
 


